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    Studienbüro der religionsbefassten Fächer 
 

 

 
Herzlich willkommen! 

 
Interessieren Sie sich für die biblischen Grundlagen von historischen und gegenwärtigen Gestal-
ten des Christentums? Möchten Sie die Eigenart und Relevanz des katholischen Christentums 
erforschen? Dann sind Sie richtig bei uns. Im Bachelor-Nebenfachstudiengang Katholische The-
ologie beschäftigen Sie sich in den drei Kernfächern Systematische Theologie, Biblische Theolo-
gie und Kirchengeschichte zum Beispiel mit interreligiöser Theologie, dem Alten und dem Neuen 
Testament, Moralvorstellungen im Wandel der Geschichte, Aspekten des biblischen Gottesbil-
des, Friedensethik, gegenwärtigen Entwürfe christlicher Spiritualität und nicht zuletzt mit Ihrem 
persönlichen Glauben. Sie erlernen den eigenständigen Umgang mit den Themen und Fragestel-
lungen der Theologie exemplarisch und diese Kompetenz im interdisziplinären und interreligiö-
sen Dialog anzuwenden. 
 
Sie haben sich an der Universität Hamburg für einen Bachelor Studiengang im Hauptfach einge-
schrieben, und Sie haben sich als Nebenfach für den B.A. Katholische Theologie entschieden. 
Dieser fachwissenschaftliche Studiengang wird in der Fakultät für Geisteswissenschaften im 
Institut für Katholische Theologie des Fachbereichs Religionen angeboten.  
 
In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zum Aufbau Ihres Studienganges und zur Struk-
tur des Nebenfachs Katholische Theologie. Die Fachspezifischen Bestimmungen (FSB) und die 
Modulbeschreibungen regeln, welche Vorlesungen, Übungen und Seminare des Faches Sie be-
suchen müssen, und welche Prüfungsleistungen Sie ablegen müssen, um die Qualifikationsziele 
zu erwerben. Außerdem finden Sie hier die Rahmenprüfungsordnung für den Abschluss „Ba-
chelor of Arts“ der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg. 
 
Das Studienbüro der religionsbefassten Studiengänge befindet sich im Gorch-Fock-Wall 7.  
Dort finden Sie auch die theologische Bibliothek. 
 
 
Für den Verlauf Ihres Studiums an der Universität Hamburg wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 
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Allgemeine Informationen zum Studium  

Studienverlauf und Leistungspunkte im Bachelorstudium  
 
Hier finden Sie eine Übersicht der Module, die Sie für das Unterrichtsfach Katholische Theolo-
gie belegen müssen. Es sind alles Pflichtmodule im Gesamtumfang von 45 Leistungspunkten. 
Ein Ring symbolisiert eine Modulprüfung – worin diese besteht, können Sie den FSB (im An-
hang) entnehmen. 

 
 
Das Bachelor-Studium setzt sich aus folgenden Curricularbereichen zusammen: 
 

B.A. Hauptfach 90 LP 

Fachspezifischer Wahlbereich des Hauptfachs/Optionalbereich 30 LP 

Studium Generale/Optionalbereich 15 LP 

Nebenfach Katholische Theologie  45 LP 

Summe 180 LP 
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Sprachanforderungen     
Deutschkenntnisse bei der Immatrikulation 
Grundsätzlich können Sie sich zwar ohne ein entsprechendes Sprachzertifikat um einen Studien-
platz bewerben, bis zur Aufnahme des Fachstudiums bzw. bis zur Immatrikulation müssen Sie 
aber ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen: Zum Nachweis geeignet sind 
der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) mit mindestens 15 Punkten oder ein deutsches Abi-
turzeugnis. 
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-ab-
schluss/sprachkenntnisse/deutschkenntnisse.html 
 
Es gibt keine weiteren Sprachvoraussetzungen für den Nebenfachstudiengang Katholische The-
ologie. 

Hinweise zum Teilzeitstudium        
Grundsätzlich kann der Teilstudiengang Katholische Religion als Teilzeitstudium absolviert wer-
den. Bei einem Teilzeitstudium verlängern sich die Termine und Fristen der Hochschulprüfungs-
ordnungen im Regelfall in der Weise, dass ein Fachsemester zwei Hochschulsemestern ent-
spricht. Ein 6-semestriger Bachelor-Studiengang kann also in Teilzeit in 12 Semestern studiert 
werden. Die Abgabefrist für die Bachelorarbeit verlängert sich nicht durch ein Teilzeitstudium. 
 
Der Status eines/einer Teilzeitstudierenden kann – durch die Vorlage entsprechender Bescheini-
gungen und Nachweise – im Zuge des Einschreibungs- bzw. Rückmeldungsverfahrens im Cam-
pus Center für das jeweils folgende Studienjahr beantragt werden. Detaillierte Auskünfte hierzu 
erteilt der Service für Studierende https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorgani-
sation/studienverlauf/teilzeitstudium.html 
Bitte bringen Sie den Genehmigungsbescheid mit zur Studienberatung. 
 

Studienaufenthalt im Ausland       

Es besteht die Möglichkeit, das Studium durch einen Aufenthalt an einer Universität im Ausland 
zu vertiefen. Mobilitätsfenster für entsprechende Auslandsaufenthalte können nach individuel-
ler Absprache mit den Studienfachberater:innen des entsprechenden Faches eingerichtet wer-
den. In der Regel können Auslandsaufenthalte in der Aufbauphase des Bachelor-Studiums sowie 
in der vorlesungsfreien Zeit zwischen den Semestern ermöglicht werden.  
 
Anerkennungen der im Ausland erworbene Studien- und Prüfungsleistungen können auf Antrag 
vom Prüfungsausschuss vorgenommen werden und werden vom Studienbüro des Hauptfachs 
umgesetzt. Idealerweise besprechen Sie das Studienprogramm mit der Studienfachberatung Ih-
res Studiengangs schon vor dem Auslandsaufenthalt.  

Beratungsangebote        
In der Woche vor Beginn der Vorlesungszeit findet für alle Studienanfänger:innen eine einwö-
chige Orientierungseinheit (OE) statt, die von Ihrem Hauptfach organisiert wird, Im Fachbereich 
Religionen gibt es i.d.R. Beratungstermine am Mittwoch der OE-Woche. Im Rahmen der OE-
Woche besteht die Gelegenheit, die Lehrenden Ihres Faches kennenzulernen. Außerdem werden 
grundlegende Informationen zu Aufbau und Verlauf des Studiums vermittelt. 
 
Eine Studienfachberatung wird im Fachbereich Religionen von den Wissenschaftlichen Mitar-
beiter:innen angeboten.  

http://www.testdaf.de/
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss/sprachkenntnisse/deutschkenntnisse.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss/sprachkenntnisse/deutschkenntnisse.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/studienverlauf/teilzeitstudium.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/studienverlauf/teilzeitstudium.html
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Wenn es um technische Fragen geht (Leistungskontencheck, Modulbuchungen etc.), wenden Sie 
sich bitte an das Studienbüro der religionsbefassten Fächer im Gorch-Fock-Wall 7: 
 
Nina Agopova (Studienkoordination und Prüfungsmanagement) 
Studienbüro der religionsbefassten Fächer 
Sprechzeiten im Studienbüro im Gorch-Fock-Wall 7 nach Vereinbarung per Mail: 
nina.agopova@uni-hamburg.de 
 
Sie können auch unser STiNE-Support-Formular verwenden: https://www.gw.uni-ham-
burg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher/support-formular.html 
 

Fördermöglichkeiten       
Hinweise zu finanziellen Fördermöglichkeiten und verschiedenen orts- und fachgebundenen Sti-
pendienprogrammen für ein Auslandsstudium finden Sie auf der Homepage der Abteilung „In-
ternationales“:  
https://www.uni-hamburg.de/internationales/studieren-im-ausland/programme/eras-
mus.html 
Auch empfehlenswert: 
Stipendienlotse des BMBF: https://www.stipendienlotse.de/  
Deutschlandstipendium UHH: https://www.uni-hamburg.de/deutschlandstipendium.html 
Begabtenförderwerke: https://www.stipendiumplus.de/startseite.html 
 

Hilfreiche Adressen an der Universität Hamburg   
a. Service für Studierende (SfS) 
Alsterterrasse 1, 20354 Hamburg https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/ 
Der Service für Studierende (SfS) ist eine aus zwei Teams bestehende Einrichtung: 
Das Team Bewerbung und Zulassung ist zuständig für die Durchführung der Vergabeverfahren 
für die Studiengänge und betreut die Studienbewerberinnen und Bewerber bei der Bewerbung 
und Einschreibung sowie ausländische Studierende, die in Hamburg als Gaststudierende im Rah-
men von Austauschprogrammen studieren wollen. Das Team erteilt Auskunft über das Studien-
angebot und die Studienabschlüsse, einschließlich der Lehramtsstudiengänge, sowie über den 
Hochschulzugang für Berufstätige. 
Das Team Studierendenangelegenheiten ist Anlaufstelle für alle allgemeinen Fragen der Studie-
renden der Universität. Es ist zuständig für das Rückmelde- und Exmatrikulationsverfahren so-
wie für Anträge auf Teilzeitstudium, Beurlaubung oder Gasthörerschaft. Hier erhalten Sie Se-
mesterbescheinigungen, Ersatzbescheinigungen u.ä. Das Team Studierendenangelegenheiten 
ist außerdem für alle Fragen zu Studiengebühren für Sie da.  
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch: 9.00-13.00 Uhr, Donnerstag: 14.00-18.00 Uhr Te-
lefonsprechzeiten: siehe www.verwaltung.uni-hamburg.de/campuscenter 
Kontakt: www.uni-hamburg.de/zfs 
 
b. Zentrale Studienberatung und Psychologische Beratung für Studierende (ZSPB) 
Alsterterrasse 1; 3. und 4. OG, 20354 Hamburg 
E-Mail: studienberatung@uni-hamburg.de 
Service-Telefon: 040-42838-7000 (Mo-Mi 9-15 Uhr, Do 10-18 Uhr, Fr. 9-13 Uhr) 
 

mailto:nina.agopova@uni-hamburg.de
https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher/support-formular.html
https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher/support-formular.html
https://www.uni-hamburg.de/internationales/studieren-im-ausland/programme/erasmus.html
https://www.uni-hamburg.de/internationales/studieren-im-ausland/programme/erasmus.html
https://www.stipendienlotse.de/
https://www.uni-hamburg.de/deutschlandstipendium.html
https://www.stipendiumplus.de/startseite.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/
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In der Zentralen Studienberatung und Psychologischen Beratung finden Sie Information, Orien-
tierung und Beratung. Die Angebote reichen von Informationsveranstaltungen bis zu Beratun-
gen in kleinen Gruppen; darüber hinaus können Sie während Ihres Studiums an der Universität 
Hamburg regelmäßig an Seminaren und Workshops zur Entwicklung Ihrer persönlichen Stärken 
teilnehmen. Im Zusammenhang mit persönlichen Fragen und Problemen, die sich auch auf das 
Studium auswirken können, besteht die Möglichkeit, sich an unsere psychologische Beratung zu 
wenden.  
 
c. Studienbüro Ihres Hauptfachs 
Wofür ist das Studienbüro Ihres Hauptfachs zuständig? 
• Korrektur von Noten in STiNE 
• Bearbeiten von Widersprüchen gegen Prüfungsergebnisse, etc. 
• Entgegennahme und Bearbeitung von (prüfungsterminrelevanten) Krankmeldungen 
• Weiterleiten bzw. Erfassen von Anerkennungen 
• Erstellen von Bescheinigungen zur Ermittlung der Studiendauer (für das BAföG-Amt des Stu-
dierendenwerks Hamburg) 
• Administration der Bachelor- und Masterarbeiten (gemeinsam mit den Fakultäten) 
• Ausstellen des Zeugnisses, der Urkunde, Diploma-Supplement und Transcript of Records für 
Studierende 
• Beratung in übergreifenden Fragen von Prüfungsangelegenheiten 
 
d. Dezentrales Prüfungsamt/Prüfungsamt des Nebenfachstudiengangs 
Die Prüfungen im NF Katholische Theologie werden verwaltet im: 
 

Studienbüro der religionsbefassten Fächer  
Studienkoordination und Prüfungsmanagement 
Nina Agopova 

studienbuero.religion@uni-hamburg.de 
Gorch-Fock-Wall 7 
20354 Hamburg 
Raum: B2056, 2. OG 

 
• Administration von Leistungskonten, „Leistungskontencheck“ 
• Weiterleiten bzw. Erfassen von Anerkennungen 
 
Homepage des Studienbüros: https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-re-
ligionsbefassten-faecher.html 
 
Alle Anfragen können auch über das STiNE-Supportformular gestellt werden: 
 https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher/sup-
port-formular.html 

  
 
 

 

mailto:studienbuero.religion@uni-hamburg.de
https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher.html
https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher.html
https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher/support-formular.html
https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher/support-formular.html
http://www.info.stine.uni-hamburg.de/
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Anmeldung zu Modulen und Lehrveranstaltungen über STiNE   
Die Anmeldung zu allen Modulen und Lehrveranstaltungen erfolgt über das Studien-Infonetz 
STiNE. Ihre persönlichen Zugangsdaten mit einer Benutzerkennung sowie einem Kennwort wer-
den zusammen mit den Semesterunterlagen vor Aufnahme des Studiums verschickt. Die Anmel-
dung kann über Internet (www.stine.uni-hamburg.de) von jedem Ort aus erfolgen. Auch die An-
meldephasen für das Winter- bzw. Sommersemester sind dort zu finden. Nutzen Sie unbedingt 
die Anmeldephasen zum An-und Abmelden. Das Team des Studienbüros kann Sie außerhalb die-
ser Phasen nur anmelden, wenn das Einverständnis der Dozierenden vorliegt. 
 
Grundsätzlich gilt: Melden Sie sich zuerst beim Modul an und danach bei den Lehrveranstaltun-
gen, die unter diesem Modulbezug erscheinen. Manchmal gibt es pro Lehrveranstaltungstyp 
(also Vorlesungen, Grundkurse, Proseminare, Seminare) mehrere Angebote. Schauen Sie zuerst 
in Ihre Fachspezifischen Bestimmungen (FSB, hier im Modulbuch zu finden) unter „Lehrformen“, 
was Sie in dem entsprechenden Modul belegen müssen. 
Wenn Sie noch keinen Platz in Ihrer Lehrveranstaltung haben oder wenn Sie zu Semesterbeginn 
wechseln wollen oder müssen: gehen Sie dennoch zu Ihrer Wunschveranstaltung, schreiben Sie 
Ihren Namen auf die Anwesenheitsliste, und besprechen Sie Ihr Anliegen mit den Dozierenden. 
Eine Meldung über das Support-Formular ist dann nicht nötig – die Listeneinträge in STiNE wer-
den 3 Wochen nach der Ummelde- und Korrekturphase vom Studienbüro vorgenommen. 
 

Modulprüfungen und Studienleistungen 
Die Module bestehen aus mehreren Lehrveranstaltungen („Modulbausteine“), Studienleistun-
gen (werden nicht benotet) und einer Modulprüfung. Erst wenn alle Leistungen erbracht worden 
sind, ist ein Modul bestanden, und die Leistungspunkte werden Ihnen in Ihrem Leistungskonto 
gutgeschrieben. Nicht bestandene Modulprüfungen dürfen grundsätzlich wiederholt werden, 
wenn Sie noch Prüfungsversuche haben. Es gibt max. 4 Prüfungsversuche. Informationen zu Art 
und Umfang der Modulprüfung erhalten Sie in den Modulbeschreibungen in den Fachspezifi-
schen Bestimmungen (FSB, hier im Modulhandbuch zu finden). 
 
Der Fachbereich Religionen bietet in jedem Semester jeweils 2 Prüfungstermine zu einer Mo-
dulprüfung an. Der 1. Prüfungstermin ist obligatorisch in der Fakultät für Geisteswissenschaften. 
Sollten Sie bei der Prüfung durchfallen (die Benachrichtigung erfolgt von Ihren Dozierenden spä-
testens 5 Tage vor dem Nachschreibtermin), melden Sie sich zum 2. Prüfungstermin selbst über 
STiNE an. Ohne Prüfungsanmeldung können Sie nicht teilnehmen. Sie dürfen den 2. Prüfungs-
termin in einem Semester nur wahrnehmen,  
 

1. wenn die Note beim 1. Prüfungstermin des Semesters schlechter als 4,0 war, 
2. wenn Sie sich über STiNE bis spätestens 3 Tage vorher zur Prüfung angemeldet haben, 
3. wenn die Rahmenprüfungsordnung noch einen weiteren Prüfungsversuch gestattet.  

 
In der Studiengangsübersicht ist die Prüfung eines Moduls durch einen Ring dargestellt. Die No-
ten dieser Module fließen in die Abschlussnote des entsprechenden Curricularbereiches. 
 
Normalerweise ist die Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung das Erbringen von Studien-
leistungen in den Lehrveranstaltungen, wie die regelmäßige, aktive Teilnahme, die Vor- und 
Nachbereitung der Veranstaltung, Referate, Essays, Protokolle etc. Zu Beginn einer Veranstal-
tung sagen Ihnen die Dozierenden, was von Ihnen erwartet wird. 
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Was passiert, wenn Sie zu oft fehlen oder wenn Studienleistungen fehlen? Dann die Lehrenden 
Ihre Anmeldung in STiNE auf „inaktiv“ und Sie müssten den Modulbaustein bei nächster Gele-
genheit wiederholen (i.d.R. werden die passenden Veranstaltungen für den Modulbaustein ein 
Jahr später wieder angeboten). 
 
Noch ein Hinweis für die Gesamtnote des Nebenfachstudiengangs Katholische Theologie: Laut 
FSB (siehe § 15) werden die Modulnoten der Vertiefungsmodule KTH-6 und KTH-7 doppelt ge-
wichtet im Vergleich zu den Basismodulen. 
 

Bachelor-Abschlussarbeit 
In der Regel wird die Bachelor-Abschlussarbeit im Hauptfach verfasst. Je nach Thema haben Sie 
aber auch die Möglichkeit, die Arbeit interdisziplinär zu verfassen. Sie benötigen 2 Gutachter:in-
nen (i.d.R. beide habilitiert), von denen mindestens eine oder einer zur Gruppe der Hochschul-
lehrer:innen gehören muss (Prof. oder Juniorprof.). Klären Sie Ihr Prüfungsanliegen rechtzeitig 
mit den beiden Gutachter:innen, bevor Sie sie beim Prüfungsausschuss Ihres Hauptfachs vor-
schlagen. 

FAQ  
Hier finden Sie eine Auswahl von Fragen, die Ihnen im Verlauf Ihres Studiums begegnen werden: 
 
Woher weiß ich, welche Module ich machen soll und welche Veranstaltungen ich besuchen soll? 
Lesen Sie Ihre Fachspezifischen Bestimmungen (hier im Modulhandbuch) und werfen Sie einen 
Blick auf Ihren Studienverlaufsplan. Da steht genau, in welchem Semester Sie welches Modul 
machen können, und welche Veranstaltungstypen zu einem Modul gehören (also welche Vorle-
sungen, Proseminare etc.). Alle Module sind Pflichtmodule, d.h. sie müssen alle absolviert wer-
den. Im Öffentlichen Vorlesungsverzeichnis (www.info.stine.uni-hamburg.de) klicken Sie sich 
dann durch bis zu Ihren Modulen. Dort finden Sie die zugehörigen konkreten Lehrveranstaltun-
gen. Wenn Sie sich in STiNE zu Ihren Modulen angemeldet haben, erscheinen dort die buchba-
ren Lehrveranstaltungen. 
 
Ich kann eine Lehrveranstaltung in STiNE nicht finden/einen Prüfungstermin nicht buchen, was 
mache ich bloß? 
Das kann viele Ursachen haben. Im Support-Formular des Studienbüros werden alle Daten ab-
gefragt, die wir benötigen, um schnellstmöglich tätig zu werden: https://www.gw.uni-ham-
burg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher/support-formular.html 
Sie können auch per Mail Termine mit uns vereinbaren (Präsenz, Telefon, Zoom). Alle Kontakt-
daten finden Sie auf der Homepage des Studienbüros und auf der Fachbereichshomepage.  
 
Ich bin bei der 1. Prüfungsrunde durchgefallen und mache demnächst Urlaub. Kann ich die Prü-
fung nächstes Jahr wiederholen? 
Es ist grundsätzlich möglich, die Prüfungen später zu machen, dann allerdings nach einem er-
neuten Besuch der Lehrveranstaltung. Wir empfehlen, die Modulprüfungen schnellstmöglich zu 
absolvieren, also den nächstmöglichen Termin noch im selben Semester wahrzunehmen. Es ist 
zwar grundsätzlich möglich, die Prüfungen später zu machen, allerdings kann dies zu einer we-
sentlichen Verzögerung des Studienabschlusses führen.  
 

https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher/support-formular.html
https://www.gw.uni-hamburg.de/studium/studienbuero-der-religionsbefassten-faecher/support-formular.html
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Was ist der Unterschied zwischen „Studienleistung“ und „Modulprüfung“? 
Eine Studienleistung dient u. a. dazu, dass Ihnen die Lehrveranstaltung als absolvierter Modul-
baustein anerkannt wird und dass Sie zur Modulprüfung zugelassen werden. Typische Studien-
leistungen sind: Protokolle, Kurzessays, Referate, usw. Studienleistungen werden nicht benotet, 
müssen aber erbracht werden. Zu Beginn einer Lehrveranstaltung sagen Ihnen die Dozierenden, 
was von Ihnen erwartet wird. Dagegen dienen Modulprüfungen dazu, ein Modul zu bestehen. 
Näheres zur Prüfung finden Sie in den FSB in einer Modulbeschreibung unter „Art, Vorausset-
zungen und Sprache der Modulprüfung“. Die Veranstaltungen des Freien Studienanteils werden 
alle mit Studienleistungen abgeschlossen. 
 

Studiengangsübersicht 
 
Auf der folgenden Seite finden Sie den Studienplan. Alle Module sind Pflichtmodule, in denen 
Lehrveranstaltungen laut Vorlesungsverzeichnis (in STiNE) angeboten werden, die Sie als Modul-
baustein absolvieren. Ringe bedeuten: Modulprüfung. 
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Anhang 
 

Rahmenprüfungsordnung 
 
Hinweis: Amtliche Fassungen finden Sie im Netz unter:  
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzun-
gen/pruefungs-studienordnungen/geisteswissenschaften.html  

(Dies ist eine Lesefassung) 
 
Prüfungsordnung der Fakultät für Geisteswissenschaften für Studiengänge mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts / Baccalaurea Artium bzw. Baccalaureus Artium (B.A.)  
 

Präambel 
Diese Prüfungsordnung regelt die allgemeine Struktur und das Prüfungsverfahren 
für alle Studiengänge der Fakultät für Geisteswissenschaften mit dem Abschluss Ba-
chelor of Arts (B.A.). Sie wird ergänzt durch Fachspezifische Bestimmungen für die 
einzelnen Studiengänge. 
 

§ 1 
Studienziel, Prüfungszweck, Akademischer Grad, Durchführung des Studien-
gangs 
(1) Studienziel der Bachelorstudiengänge ist die Entwicklung von grundlegenden 
fachlichen, methodischen und theoretischen Kenntnissen sowie Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die die Basis für spätere Tätigkeiten auf wissenschaftlicher Grundlage 
und für die Aufnahme eines Master-Studiums bilden. Dabei eignen sich Studierende 
im Rahmen einer exemplarischen wissenschaftlichen Vertiefung (Hauptfach) die Fä-
higkeit an, sowohl spezielle Fragestellungen als auch übergreifende Zusammen-
hänge selbstständig und in Kooperation entwickeln zu können. Im Regelfall 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-studienordnungen/geisteswissenschaften.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-studienordnungen/geisteswissenschaften.html
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erweitern sie die Breite ihrer wissenschaftlichen Kenntnisse in einem Nebenfach 
und weiteren frei wählbaren Veranstaltungen. 
 
(2) Durch eine bestandene Bachelor-Prüfung wird nachgewiesen, dass das in den je-
weiligen Fachspezifischen Bestimmungen beschriebene Studienziel erreicht wurde. 
 
(3) Die bestandene Bachelor-Prüfung ist ein erster berufsqualifizierender Abschluss, 
für den der akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) verliehen wird. 
 
(4) Die organisatorische Durchführung des Studiengangs wird in den Fachspezifi-
schen Bestimmungen geregelt. 
 
(5) Die Auswahlkriterien und besondere Zugangsvoraussetzungen zum Bachelorstu-
dium sind in gesonderten Satzungen für die jeweiligen Studiengänge geregelt. 
 

§ 2 
Regelstudienzeit 
(1) Die Studienzeit, in der bei einem Studiengang ein berufsqualifizierender Ab-
schluss erworben werden kann, heißt Regelstudienzeit. Die Regelstudienzeit 
schließt Zeiten einer in den Studi- 
engang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit, praktische Studiensemester und 
Prüfungs-zeiten ein. 
 
(2) Die Regelstudienzeit ist verbindlich für die Gestaltung des Studiengangs, die Si-
cherstellung des Lehrangebots, die Gestaltung des Prüfungsverfahrens sowie die Be-
rechnung der Ausbildungskapazitäten und die Berechnung der Studierendenzahlen 
bei der Hochschulplanung. 
 
(3) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich aller Prüfungen, der Bachelorarbeit, 
den ggf. in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeiten und Ex-
kursionen sechs Semester. Näheres regeln die Fachspezifischen Bestimmungen. Im 
Falle eines Teilzeitstudiums erhöhen zwei Teilzeitsemester die Regelstudienzeit um 
ein Semester. 
 
(4) In besonders begründeten Fällen kann für Studiengänge die Regelstudienzeit 
nach Maßgabe von § 54 HmbHG um bis zu zwei Semester verlängert werden. 

 
§ 3 
Studienfachberatung 
(1) Die Studierenden nehmen in der Studieneingangsphase an der Studienfachbera-
tung teil. Die Studienfachberatung erfolgt in der Regel durch Lehrende des Studien-
gangs. 
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(2) Studierende, die die Regelstudienzeit gemäß § 2 Abs. 1 überschritten haben, müs-
sen inner-halb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer 
Studienfachberatung, in der Regel durch Lehrende des Studiengangs, teilnehmen, 
wenn sie sich nicht bis zum Ende die-ses Zeitraums zu den noch ausstehenden Prü-
fungen angemeldet sind. 

 
§ 4 
Studien- und Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte (LP) 
(1) Die Grundstruktur eines geisteswissenschaftlichen Bachelorstudiengangs um-
fasst in der Regel ein Hauptfach, ein Nebenfach und einen Optionalbereich. Der Op-
tionalbereich eröffnet sowohl die Möglichkeit eines Studium generale als auch einer 
weiteren Ergänzung oder Vertiefung des Haupt- oder Nebenfaches. 
 
(2) Der Bachelorstudiengang ist in Module gegliedert; Module sind in sich abge-
schlossene Lehr- und Lerneinheiten, die in der Regel aus mehreren inhaltlich aufei-
nander bezogenen Lehrveranstaltungen bestehen. In Modulen wird eine Teilqualifi-
kation des Qualifikationsziels des jeweiligen Studiengangs vermittelt. Zahl, Umfang, 
Qualifikationsziele der Module und die Modulvoraussetzungen sowie die Form und 
der Umfang der Modulprüfung sind in den Fachspezifischen Bestimmungen gere-
gelt. Die Darstellung ausführlicher Modulbeschreibungen erfolgt im Rahmen von 
Modulhandbüchern. 
 
(3) Die Arbeitsbelastung (Präsenz-, Selbststudium und Prüfungsaufwand) für die ein-
zelnen Module wird in Leistungspunkten (LP) ausgewiesen. Dabei entspricht 1 Leis-
tungspunkt in der Regel einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden. Der Gesamtumfang 
des Studiengangs umfasst einschließlich der Bachelorarbeit 180 Leistungspunkte. In 
den Fällen des § 2 Abs. 2 erhöht sich die Anzahl der Leistungspunkte um 30 pro Se-
mester. 
 
(4) Der Erwerb von Leistungspunkten ist an den erfolgreichen Abschluss des Moduls 
oder im Optionalbereich ggf. auch an den erfolgreichen Abschluss von Lehrveran-
staltungen gebunden. Ein erfolgreicher Abschluss eines Moduls setzt, je nach Festle-
gung in den Fachspezifischen Bestimmungen, das Bestehen von Modulprüfungen 
und/oder das erfolgreiche Erbringen von Studienleistungen voraus. 
 
(5) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen und der Bachelorarbeit bzw. 
einem Abschlussmodul. Das Abschlussmodul umfasst 12 Leistungspunkte und findet 
in der Regel im letzten Semester der Regelstudienzeit statt. Das Abschlussmodul 
setzt sich aus der Bachelorarbeit, die mindestens 8 Leistungspunkte umfassen muss, 
und – soweit die Fachspezifischen Bestimmungen dies vorsehen – weiteren Modul-
bestandteilen zusammen. 
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(6) Ein Studiengang kann im Status der bzw. des Teilzeitstudierenden absolviert wer-
den. Studierende können den Status beim Service für Studierende beantragen. Die 
Entscheidung über den Antrag auf Immatrikulation als Teilzeitstudierende bzw. Teil-
zeitstudierender erfolgt nach den rechtlichen Vorgaben in der Immatrikulationsord-
nung der Universität Hamburg in der je-weils geltenden Fassung. Teilzeitstudie-
rende müssen ihren veränderten Studierendenstatus unverzüglich der Prüfungs-
stelle mitteilen (Genehmigungsbescheid des Service für Studieren-de). Der verän-
derte Status wird von der Prüfungsstelle vermerkt. Für Teilzeitstudierende wird im 
Rahmen einer Studienfachberatung in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss ein 
individueller Studienplan erstellt. 
 

§ 5 
Lehrveranstaltungsarten 
 
(1) Lehrveranstaltungsarten sind insbesondere: 
 

1. Vorlesungen 
2. Übungen 
3. Seminare 
4. Sprachlehrveranstaltungen 
5. Projektstudien / Projektseminare 
6. Berufspraktika 
7. Kolloquien 
8. Exkursionen 

 
In den Fachspezifischen Bestimmungen können weitere Lehrveranstaltungsarten 
oder Kombi-nationen von Lehrveranstaltungsarten vorgesehen werden. 
 
(2) Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher oder englischer Spra-
che oder der Zielsprache bzw. den Zielsprachen des Studiengangs abgehalten. 
 
(3) Für Lehrveranstaltungen können die Fachspezifischen Bestimmungen in hoch-
schuldidaktisch begründeten Fällen eine Anwesenheitspflicht vorsehen. Näheres re-
geln die Fachspezifischen Bestimmungen für die jeweiligen Fächer. 
4) Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen setzt eine Anmeldung voraus. 
 

§ 6 
Beschränkung des Besuchs einzelner Lehrveranstaltungen 
Die Teilnehmerzahl kann für Module oder einzelne Lehrveranstaltungen durch Be-
schluss des Dekanats im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat beschränkt werden, 
wenn dies zu deren ord-nungsgemäßer Durchführung geboten ist. Der Beschluss 
muss die Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer umfassen. Der Beschluss ist in 
geeigneter Weise bekannt zu geben. 
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§ 7 
Prüfungsausschuss 
(1) Für die Organisation der Prüfungen, die Einhaltung der Bestimmungen dieser 
Ordnung und die weiteren durch diese Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben 
werden Prüfungsausschüsse gebildet. 
 
(2) Einem Prüfungsausschuss gehören an: 
Drei Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ein-
schließlich der dieser Gruppe zuzuordnenden habilitierten Mitgliedern der Hoch-
schule, ein Mitglied aus der Gruppe des akademischen Personals sowie ein Mitglied 
aus der Gruppe der Studierenden. Zusätzlich kann eine Vertreterin bzw. ein Vertreter 
des Studienmanagements mit beratender Stimme zu den Sitzungen eingeladen 
werden. 
 
(3) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter werden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe vom Dekanat eingesetzt. 
Die Amtszeit der Mit-glieder und Stellvertreter beträgt zwei Jahre, die des studenti-
schen Mitglieds ein Jahr. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein 
Mitglied vorzeitig aus, wird ein Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt. Der 
Prüfungsausschuss wählt die oder den Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin 
oder dessen Stellvertreter aus dem Kreise der dem Prüfungsausschuss angehören-
den Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens drei Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertre-
tende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Professorengruppe anwesend sind. 
Bei Stimmengleichheit ent-scheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die stu-
dentischen Mitglieder wirken bei der Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen nicht mit. Die Beschlüsse des Prüfungsaus-schusses sind zu protokollieren. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss hat im Zusammenwirken mit dem Dekanat sicherzustel-
len, dass die Studien- und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgesetz-
ten Zeiträumen erbracht werden können. Der Prüfungsausschuss sorgt ferner dafür, 
dass die Termine für die Modulprüfungen rechtzeitig festgelegt und bekannt gege-
ben werden. 
 
(6) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses haben das Recht, den Prüfungen bei-
zuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beschlussfassung über die Note 
und deren Bekanntgabe. 
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(7) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(8) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der bzw. dem Studie-
renden unverzüglich schriftlich mit Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage 
mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 
 
(9) Der Prüfungsausschuss kann Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und 
andere Entscheidungen, die nach dieser Ordnung zu treffen sind, insbesondere die 
Bekanntgabe der Mel-de- und Prüfungstermine sowie Prüfungsergebnisse, unter Be-
achtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen mit rechtlich verbindlicher Wirkung 
durch Aushang beim Prüfungsamt, im Internet oder in sonstiger geeigneter Weise 
bekannt machen. 
 

§ 8 
Anerkennung von Studien- und berufspraktischen Zeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen sowie in den Studiengang 
eingeord-nete berufsfeldbezogene Studien beziehungsweise Praktika, die an einer 
Universität, gleichge-stellten Hochschule, in staatlich anerkannten Fernstudien, an 
anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere in Studiengängen an staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fachhochschulen erbracht wor-
den sind, sind auf Antrag des bzw. der Studierenden anzuerkennen, sofern keine we-
sentlichen Unterschiede zwischen den erworbenen und den an der aufnehmenden 
Hochschule zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkeiten bestehen. Eine Anerken-
nung mit Auflagen ist möglich. 
 
(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen sowie Absprachen der Universität Hamburg sowie der anderen am 
Studiengang beteiligten Hochschulen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
bzw. Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beach-ten. 
 
(3) Auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die jenen gleichwertig und für einen erfolgreichen Abschluss eines Studiengangs er-
forderlich sind, sind in einem Umfang von bis zur Hälfte auf die zu erbringenden Stu-
dien- und Prüfungsleistungen anzuerkennen. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Abschlussnote einzubeziehen. 
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Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird die Prüfungsleistung mit „bestanden“ 
ausgewiesen. 
 
(5) Über die Anerkennung nach den Absätzen 1 bis 4 entscheidet der Prüfungsaus-
schuss für den jeweiligen Studiengang. Ein entsprechender Antrag des bzw. der Stu-
dierenden ist an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag sind die für die An-
erkennung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die Anerkennung kann vom Prü-
fungsausschuss nur abgelehnt werden, wenn er nachweist, dass zwischen den er-
worbenen und den an der aufnehmenden Hochschule zu erwerbenden Kenntnissen 
und Fähigkeiten nach Absatz 1 wesentliche Unterschiede bestehen 
und/ oder auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Fähig-
keiten nach Absatz 3 nicht gleichwertig sind. 
 

§ 9 
Zulassung zu Modulprüfungen 
(1) Die Teilnahme an den Modulprüfungen setzt eine Anmeldung bei der für das Prü-
fungsverfahren zuständigen Stelle (Prüfungsstelle) voraus. Der Zeitraum für die An-
meldung und das Anmeldeverfahren wird von der Prüfungsstelle in geeigneter 
Weise bekannt gegeben. Der Prüfungsausschuss kann bei einer zweiten Wiederho-
lungsprüfung die Zulassung von der Auflage abhängig machen, dass die oder der 
Studierende zuvor an einer Studienfachberatung teilgenommen hat. Ferner kann 
der Prüfungsausschuss in begründeten Ausnahmefällen bei einer Wiederholungs-
prüfung auf Antrag eine abweichende Prüfungsart festlegen. 
 
(2) Sofern die Fachspezifischen Bestimmungen eine Anwesenheitspflicht bei Lehr-
veranstaltungen vorsehen (vgl. § 5 Satz 3), ist die regelmäßige Teilnahme an den für 
das Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungen Voraussetzung für die Zulassung zu 
einer Modulprüfung und für den Erwerb von Leistungspunkten. Regelmäßig teilge-
nommen hat grundsätzlich, wer nicht mehr als 15 % jeder Lehrveranstaltung eines 
Moduls versäumt hat. Sofern die bzw. der Studierende eine Begründung für das Ver-
säumen einer Lehrveranstaltung vorbringt, kann dennoch eine Zulassung zur Prü-
fung unter Auflagen erfolgen. Dazu muss die bzw. der Studierende den Grund für 
das Versäumen der Lehrveranstaltung gegenüber der jeweiligen Lehrperson glaub-
haft machen, bei Krankheit geschieht dies durch ein ärztliches Attest (Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung) gem. § 16 Abs. 2. Die Auflage wird von der Lehrperson der 
versäumten Lehrveranstaltungen festgelegt; sie muss geeignet sein, das selbststän-
dige Nachholen der versäumten Inhalte der jeweiligen Lehrveranstaltung sicherzu-
stellen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. Näheres regeln die 
Fachspezifischen Bestimmungen für die jeweiligen Fächer. Die Anwesenheitspflicht 
gilt nicht für die Zulassung zu Wiederholungsprüfungen. 
 
3) Eine Anmeldung zu Modulprüfungen setzt grundsätzlich eine Immatrikulation für 
das jeweilige Fach voraus. Diese Immatrikulation gilt auch für die Teilnahme an 
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Wahlpflicht- und Wahlmodulen, die andere Fächer anbieten. Soweit nur noch Prü-
fungsleistungen zu erbringen sind, besteht der Prüfungsanspruch auch für Studie-
rende, die für einen Bachelorstudiengang an der Universität Hamburg immatriku-
liert gewesen sind. Der Anspruch erlischt zwei Jahre nach der Exmatrikulation. 
 
(4) Eine Zulassung darf nur versagt werden, wenn 
1. die in Absatz 1 genannte Voraussetzung oder die in Absatz 1 genannte Auflage 
nicht erfüllt ist, 
2. die in Absatz 2 genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist oder die in Absatz 2 ge-
nannte Auflage nicht erfüllt ist, 
3. die in Absatz 3 genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist, 
4. die Zulassungsvoraussetzungen für das Modul nicht vorliegen, 
5. die in der Modulbeschreibung geforderten Studienleistungen nicht erbracht wur-
den oder 
6. der Kandidat bzw. die Kandidatin in demselben oder in einem in den Fachspezifi-
schen Bestimmungen genannten verwandten Studiengang eine Prüfung endgültig 
nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet. 
 
(5) Über eine Nicht-Zulassung ist der Kandidat bzw. die Kandidatin unverzüglich zu 
informieren. 
 

§ 10 
Wiederholung von nicht bestandenen Modulprüfungen 
Für jede zu absolvierende Prüfung stehen den Studierenden im Verlauf des Studiums 
drei Prüfungsversuche zur Verfügung. Bestandene Prüfungen können nicht wieder-
holt werden. Nähe-res regeln die Fachspezifischen Bestimmungen für das jeweilige 
Fach. 
 

§ 11 
Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen oder länger andau-
ernden bzw. chronischen Erkrankungen 
(1) Macht eine Studierende bzw. ein Studierender glaubhaft, dass er bzw. sie wegen 
einer Be-hinderung oder länger andauernden schweren bzw. chronischen Erkran-
kung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise zu den vorgesehe-
nen Bedingungen zu erbringen abzulegen, kann die bzw. der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses auf schriftlichen Antrag angemessene nachteilsausgleichende 
Maßnahmen treffen. Als solche kommen insbesondere die Veränderung der äuße-
ren Prüfungsbedingungen, die Verlängerung der Bearbeitungszeiten für das Able-
gen von Prüfungsleistungen sowie das Erbringen gleichwertiger Prüfungsleistungen 
in Betracht. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 
(2) Bei Entscheidungen der bzw. des Prüfungsausschussvorsitzenden nach Absatz 1 
ist die bzw. der Behindertenbeauftragte gemäß § 88 Abs. 3 HmbHG zu beteiligen. 
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(3) Die Gründe für die beantragten Nachteilsausgleiche sind von der bzw. dem Stu-
dierenden darzulegen. 
 

§ 12 
Prüfende 
(1) Die Bestellung der Prüfer und Prüferinnen erfolgt durch den Prüfungsausschuss 
nach Maß-gabe der Bestimmungen des HmbHG in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) Prüfende für die Modulprüfungen sind grundsätzlich die für die Lehrveranstal-
tungen des jeweiligen Moduls verantwortlichen Lehrenden. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungs-ausschuss. Bei nur einer Prüfung und mehreren Lehrenden 
kann der Prüfungsausschuss den für die Prüfung verantwortlichen Lehrenden fest-
legen. 
 
(3) Es können auch Prüfer bzw. Prüferinnen bestellt werden, die nicht Mitglieder der 
Universität sind. 
 

§ 13 
Studienleistungen und Modulprüfungen 
(1) Ein erfolgreicher Abschluss eines Moduls setzt, je nach Festlegung in den Fach-
spezifischen Bestimmungen, das Bestehen von Modulprüfungen und/oder das er-
folgreiche Erbringen von Studienleistungen voraus. 
 
(2) Studienleistungen sind didaktisch ausgerichtete Lehr- und Lernzielkontrollen. 
Funktion einer Studienleistung ist die Gestaltung und/ oder Beurteilung des Lehr- 
und Lernprozesses im Rahmen einer Lehrveranstaltung oder eines Moduls. Studien-
leistungen werden in der Regel nicht benotet. Im Falle einer Studienleistung als Mo-
dulabschluss werden die gesamten Leistungs-punkte eines Moduls erworben, wenn 
die in den Modulbeschreibungen vorgesehenen Studien-leistungen erfolgreich er-
bracht wurden. 
 
(3) Modul- oder Modulteilprüfungen finden in der von den Prüfern und Prüferinnen 
gemäß der Modulbeschreibung festgelegten Form zu den festgesetzten Terminen 
statt. Für die Modulprüfungen können in den Fachspezifischen Bestimmungen der 
jeweiligen Fächer Modulvorausset-zungen vorgesehen werden. 
 
(4) Die Ablegung einer Modulprüfung setzt voraus, dass die für das Modul vorgese-
henen Lehr-veranstaltungen absolviert wurden. Eine Modulprüfung kann als Ge-
samtprüfung (Modulabschlussprüfung) durchgeführt werden oder aus Teilprü-
fungsleistungen bestehen. Im Falle einer Modulprüfung als Modulabschluss werden 
die gesamten Leistungspunkte eines Moduls er-worben, wenn entweder alle Teil-
prüfungsleistungen, die Gesamtmodulprüfung oder die Modulprüfung im Rahmen 
nur einer Lehrveranstaltung mit ausreichend (4,0) bestanden sind. 
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(5) Für Modulprüfungen können in den Fachspezifischen Bestimmungen folgende 
Prüfungsarten festgelegt werden: 
 
a) Klausur Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgege-
bene Auf-gaben allein und selbständig nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln zu be-
arbeiten sind. Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 45, höchstens 180 Minu-
ten. Klausuren können auch in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice) 
durchgeführt werden. 
 
b) Mündliche Prüfung Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, in dem die 
Studieren-den darlegen sollen, dass sie den Prüfungsstoff beherrschen. Mündliche 
Prüfungen werden als Einzel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt. Die Prüfungs-
dauer soll je Prüfling mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten betragen. 
Für mündliche Prüfungen können die Studieren-den Prüfungsgegenstände vorschla-
gen. Mündliche Prüfungen werden von einem Prüfer bzw. einer Prüferin in Gegen-
wart eines oder einer Beisitzenden abgenommen, der bzw. die mindes-tens die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. Die 
wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Das Protokoll wird von dem bzw. der Prüfenden und dem 
bzw. der Beisitzenden unterzeichnet und zur Prüfungsakte genommen. Studierende, 
die sich zu einem späteren Ter-min der gleichen Prüfung unterziehen wollen, wird 
die Teilnahme an mündlichen Prüfungen als Zuhörerinnen und Zuhörer ermöglicht. 
Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beschluss-fassung und die Bekanntgabe der 
Note. Der Prüfling kann den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen. 
c) Hausarbeit Eine Hausarbeit ist die schriftliche Ausarbeitung eines vorgegebenen 
oder eines von der bzw. dem Studierenden selbst gewählten und mit der Prüferin 
bzw. dem Prüfer abge-stimmten Themas, das im Rahmen des betreffenden Moduls 
behandelt wurde. 
 
d) Referat Ein Referat ist der mündliche Vortrag über ein vorgegebenes oder ein von 
der bzw. dem Studierenden selbst gewählten und mit der Prüferin bzw. dem Prüfer 
abgestimmten 
Thema. Es kann zusätzlich eine schriftliche Ausarbeitung des Vortragthemas vorge-
sehen wer-den. 
 
In den Fachspezifischen Bestimmungen können weitere Prüfungsarten (z.B. Projek-
tabschlüsse, Übungsabschlüsse) festgelegt werden. 
 
(6) Sind für ein Modul in den Fachspezifischen Bestimmungen alternative Prüfungs-
arten vor-gesehen, wird die jeweilige Prüfungsart zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben. Gleiches gilt für die in Absatz 4 genannten alternativen bzw. op-
tionalen Teile der einzelnen Prüfungsarten. 
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(7) Prüfungen können in deutscher oder englischer Sprache oder in der Zielsprache 
bzw. den Zielsprachen abgenommen werden. Näheres regeln die Fachspezifischen 
Bestimmungen für die einzelnen Fächer. 
 

§ 14 
Bachelorarbeit 
(1) Mit der Bachelorarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass der Kandidat bzw. 
die Kandidatin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus 
dem jeweiligen Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbei-
ten. 
 
(2) Die Zulassung zur Bachelorarbeit kann beantragt werden, wenn alle Module er-
folgreich absolviert worden sind, die die Fachspezifischen Bestimmungen für die Zu-
lassung zur Bachelorarbeit vorsehen. 
 
(3) Für die Zulassung zur Bachelorarbeit bzw. zu den Prüfungen des Abschlussmoduls 
gilt § 9 entsprechend. 
 
(4) Der Kandidat bzw. die Kandidatin kann mit dem Antrag auf Zulassung Themen 
und Betreuer vorschlagen. Dem Vorschlag für den Betreuer bzw. die Betreuerin ist 
soweit wie möglich und vertretbar zu entsprechen. Auf Antrag vermittelt der Prü-
fungsausschuss eine Betreuerin bzw. einen Betreuer. 
 
(5) Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den Betreuer bzw. die Betreuerin. Der Zeit-
punkt der Ausgabe und das Thema werden aktenkundig gemacht. Das Thema kann 
nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Ausgabe und nur 
begründet zurückgegeben werden. Das Thema der Bachelorarbeit kann von dem Be-
treuer bzw. der Betreuerin auf begründeten Antrag zurückgenommen werden, wenn 
aus fachlichen Gründen eine Bearbeitung nicht möglich ist. In Zweifelsfällen ent-
scheidet die oder der Prüfungsausschussvorsitzende. Das neue Thema ist unverzüg-
lich, spätestens jedoch innerhalb von 4 Wochen auszugeben. 
 
(6) Die Bachelorarbeit wird in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abge-
fasst. Näheres regeln die Fachspezifischen Bestimmungen der Fächer. Die Entschei-
dung, ob andere als die in Satz 1 genannten Sprachen zugelassen werden, trifft der 
Prüfungsausschuss. 
 
(7) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit regelt das Abschlussmodul der Fachspe-
zifischen Bestimmungen. Thema, Aufgabenstellung und Umfang sind von dem Be-
treuer so zu begrenzen, dass die Frist der Bearbeitung eingehalten werden kann. Die 
Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann bei begründetem 
und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist gestelltem Antrag eine einmalige Verlängerung 
der Bearbeitungszeit um maximal eine Woche genehmigen. Voraussetzung für eine 
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Verlängerung der Bearbeitungszeit ist, dass die Gründe, die die Verlängerung erfor-
derlich machen, nicht von der Kandidatin oder dem Kandidaten zu vertreten sind 
und unverzüglich angezeigt werden. Die Begründung für den Verlängerungsbedarf 
ist von der Kandidatin bzw. von dem Kandidaten umfassend schriftlich zu erläutern 
und zu belegen, bei Krankheit durch Vorlage eines ärztlichen Attests (Arbeitsunfä-
higkeitsbescheini-gung). In Fällen außergewöhnlicher Härte kann der Prüfungsaus-
schuss im Einzelfall eine länge-re Bearbeitungszeit gewähren. 
 
8) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung sowie 
auch auf einem geeigneten elektronischen Speichermedium bei der Prüfungsstelle 
einzureichen. Bei der postalischen Zusendung an die Prüfungsstelle gilt das Datum 
des Poststempels als Abgabedatum. Für die Abgabe bzw. die Einlieferung der Ba-
chelorarbeit obliegt dem Prüfling die Beweis-last. Der Abgabezeitpunkt wird akten-
kundig gemacht. Bei der Abgabe hat der Kandidat bzw. die Kandidatin schriftlich zu 
versichern, dass er bzw. sie die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Hilfsmittel - insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benann-
ten Internet-Quellen - benutzt hat, die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prü-
fungsverfahren eingereicht hat und die eingereichte schriftliche Fassung der auf 
dem elektro-nischen Speichermedium entspricht. Wird die Arbeit aus Gründen, die 
der Kandidat bzw. die Kandidatin nicht zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgege-
ben, entscheidet der Prüfungsaus-schuss über das weitere Vorgehen; im Regelfall 
wird ein neues Thema ausgegeben, ohne dass dies als Wiederholung gilt. Für diesen 
Fall gilt Absatz 5 Satz 6 entsprechend. Wird die Arbeit aus Gründen die der Kandidat 
bzw. die Kandidatin zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, gilt § 16 Abs. 1. 
 
(9) Die Bachelorarbeit ist vom Betreuer bzw. der Betreuerin und einem weiteren Prü-
fer bzw. einer weiteren Prüferin aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten (§ 12) 
schriftlich zu beurteilen. Einer der beiden Prüferinnen bzw. Prüfer muss aus der 
Gruppe der Hochschullehrer stammen. 
 
(10) Die Bewertung der Bachelorarbeit soll von beiden Prüfenden unverzüglich, spä-
testens sechs Wochen nach Einreichung erfolgen. Bei einer überdurchschnittlich ho-
hen Anzahl von Prüfungsverfahren kann der Fakultätsrat - unter Berücksichtigung 
der Bewerbungsfristen für die konsekutiven Masterstudiengänge - einen längeren 
Bewertungszeitraum einräumen. Die Benotung der Bachelorarbeit ergibt sich aus 
dem arithmetischen Mittel der durch die beiden Prüfer vergebenen Noten unter Be-
rücksichtigung von § 15 Abs. 3. Wird die Bachelorarbeit nur von einem der beiden 
Prüfenden mit „nicht ausreichend“ (5,0) beurteilt, bestellt der bzw. die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses einen dritten Prüfer bzw. eine dritte Prüferin. Beurteilt der 
Drittgutachter bzw. die Drittgutachterin die Arbeit mit mindestens „ausreichend“ 
(4,0), so wird die Note der Bachelorarbeit als arithmetisches Mittel der drei Beurtei-
lungen, mindestens aber mit „ausreichend“ (4,0) festgelegt. Beurteilt der Drittgut-
achter bzw. die Drittgutachterin die Arbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0), so gilt diese 
Arbeit insgesamt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) benotet. 
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(11) Die Bachelorarbeit kann bei einer Gesamtbeurteilung mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) einmal wiederholt werden. Die Wiederholung muss in einem Zeitraum von 
sechs Wochen nach Bekanntgabe des negativen Prüfungsergebnisses beantragt 
werden. Eine zweite Wiederholung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 
Eine Rückgabe des Themas der Bachelorarbeit 
in der in Absatz 5 Satz 3 genannten Frist ist nur zulässig, wenn der Kandidat von die-
ser Möglichkeit noch keinen Gebrauch gemacht hatte. 
 

§ 15 
Bewertung der Prüfungsleistungen 
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen soll unverzüglich, spätestens vier Wochen 
nach der Prüfung erfolgen; § 14 Abs. 10 Satz 2 gilt entsprechend. Die Noten für die 
einzelnen Prüfungs-leistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für 
die Bewertung der Prüfungsleis-tungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1 = sehr gut - eine hervorragende Leistung 
2 = gut - eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen 
liegt 
3 = befriedigend - eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 
4 = ausreichend - eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-
nügt 
5 = nicht ausreichend - eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt 
 
(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Er-niedrigen oder Erhöhen der Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7; 
4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 
 
(3) Setzt sich die Prüfungsleistung eines Moduls aus mehreren Teilleistungen zusam-
men, kann die Note des Moduls aus dem arithmetischen Mittel der Noten der ein-
zelnen Prüfungsleistun-gen oder als ein mittels Leistungspunkten gewichtetes Mit-
tel der Noten für die Teilleistungen errechnet werden. Hierbei werden die beiden 
ersten Dezimalstellen hinter dem Komma be-rücksichtigt; alle weiteren Stellen wer-
den ohne Rundung gestrichen. Entsprechendes gilt bei der Bewertung einer Prü-
fungsleistung durch mehrere Prüfende. Die Art der Berechnung wird in den Fachspe-
zifischen Bestimmungen der einzelnen Fächer geregelt. 

Die Note lautet 
von 1,0 bis 1,15: 1,0 
über 1,15 bis 1,50: 1,3 
über 1,50 bis 1,85: 1,7 
über 1,85 bis 2,15: 2,0 
über 2,15 bis 2,50: 2,3 
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über 2,50 bis 2,85: 2,7 
über 2,85 bis 3,15: 3,0 
über 3,15 bis 3,50: 3,3 
über 3,50 bis 3,85: 3,7 
über 3,85 bis 4,0: 4,0 
über 4,0: 5,0. 

Für die Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. Die anzurechnenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen, die in Haupt-
fachmodulen (ohne Abschlussmodul) erbracht wurden, gehen zu 50 % in die Ab-
schlussnote ein. Die anzurechnen-den studienbegleitenden Prüfungsleistungen, die 
in einem Nebenfach erbracht wurden, gehen zu 25 % in die Abschlussnote ein. Das 
Abschlussmodul geht mit einem Anteil von 25 % in die Abschlussnote ein. In den 
Fachspezifischen Bestimmungen wird festgelegt, mit welchem Ge- 
wicht die Noten von Modulprüfungen zur Gesamtnote des entsprechenden Curricu-
larbereichs beitragen. Sie können ferner regeln, dass einzelne (Teil)-Prüfungsleistun-
gen nicht in die Ge-samtnote eingehen. Prüfungsleistungen aus dem Optionalbe-
reich gehen nicht in die Gesamt-note ein. 
 
(4) Die Gesamtnote einer bestandenen Bachelorprüfung lautet 
 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,50: sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließlich 2,50: gut 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließlich 3,50: befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließlich 4,00: ausreichend. 

 
Bei überragenden Leistungen (Durchschnitt von 1,00) wird die Gesamtnote „Mit Aus-
zeichnung bestanden“ erteilt. 
 
(5) Diese Note wird durch eine ECTS-Note nach den jeweils geltenden Bestimmungen 
ergänzt. 
 

§ 16 
Versäumnis, Rücktritt 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der 
Prüfling ohne triftigen Grund einen Prüfungstermin oder eine Prüfungsfrist im Sinne 
dieser Ordnung versäumt, nach Beginn einer (Teil)Prüfung zurücktritt oder eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit be-
ginnt oder erbringt. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem 
Prüfungs-ausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-
den. Bei Krankheit des Prüflings ist ein ärztliches Attest (Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung) vorzulegen. Wird der Grund anerkannt, so wird der nächstmögliche 
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Prüfungstermin festgesetzt. Bereits vollständig erbrachte Teilprüfungsleistungen 
werden angerechnet. Nach Beendigung einer Prüfungsleistung können Rücktritts-
gründe nicht mehr geltend gemacht werden. 
 
(3) Schutzvorschriften zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) sind auf An-
trag der Kandidatin zu berücksichtigen. Gleiches gilt für Anträge des Kandidaten 
bzw. der Kandidatin für die Fristen der Elternzeit nach dem Gesetz zum Erziehungs-
geld und zur Elternzeit (BErzGG). § 16 Absatz 2 Sätze 5 bis 6 gelten entsprechend. 
 

§ 17 
Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Versucht der oder die Studierende das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Zu den 
nicht zugelassenen Hilfsmitteln gehören bei Klausuren und mündlichen Prüfungen 
z.B. Mobiltelefone. Gleiches gilt für Prüfungsleistungen von Studierenden, die ihre 
Prüfungsergebnisse während des Prüfungsverfahrens anderen zur Verfügung stel-
len, ohne dass dies ausdrücklich vorgesehen ist. 
 
(2) Bei einer Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel i.S.d. Absatz 1 
während und nach Austeilung von Prüfungsaufgaben, wird der Prüfling von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung nicht ausgeschlossen. Der oder die jeweilige Aufsichts-
führende fertigt über das Vorkommnis einen Vermerk, den er oder sie nach Ab-
schluss der Prüfungsleistung unverzüglich 
dem bzw. der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorlegt. Der Prüfling wird un-
verzüglich über den gegen ihn erhobenen Vorwurf unterrichtet. Die Entscheidung 
über das Vorliegen eines Täuschungsversuches trifft das vorsitzende Mitglied des 
Prüfungsausschusses. Dem Prüfling ist zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(3) Hat ein Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Ablegen der Prüfung bekannt, kann die Note entsprechend Absatz 1 berich-
tigt und die Bachelorprüfung gegebenenfalls für "nicht bestanden" erklärt werden. 
Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit 
dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Ba-
chelorprüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine 
Entscheidung nach Satz 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
(4) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden bzw. der jeweiligen Prüferin oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; 
in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ 



                  
26  

bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von 
der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(5) Bei den Entscheidungen nach den Absätzen 1, 3 und 4 kann der Prüfling eine Über-
prüfung durch den Prüfungsausschuss verlangen. Der Antrag muss unverzüglich ge-
stellt werden. 
 

§ 18 
Endgültiges Nichtbestehen der Bachelorprüfung 
(1) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
a) eine Modulprüfung auch in ihrer letzten Wiederholung mit „nicht ausreichend" 
(5,0) bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt; 
b) die Bachelorarbeit auch in ihrer letzten Wiederholung mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt. 
 
(2) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, stellt der oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses einen Bescheid mit Angaben aller Prüfungsleistungen und 
den Gründen für das Nichtbestehen der Bachelorprüfung aus. Der Bescheid ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem oder der Studierenden unver-
züglich bekannt zu geben. 
 

§ 19 
Widerspruchsverfahren 
Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und gegen Prüfungsentscheidungen 
sind, sofern eine Rechtsmittelbelehrung erteilt wurde, innerhalb eines Monats, 
sonst innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe bei dem oder der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses einzulegen. Der Widerspruch sollte schriftlich begründet wer-
den. Hilft der Prüfungsausschuss dem Wider-spruch nicht oder nicht in vollem Um-
fang ab, so ist er dem Widerspruchsausschuss der Universität zuzuleiten. 

§ 20 
Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement 
(1) Über die bestandene Bachelorprüfung soll unverzüglich, möglichst innerhalb von 
vier Wochen nach Bestehen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt 
werden. Das Zeugnis ist von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen und mit dem Siegel der Universität Hamburg zu versehen. Das Zeug-
nis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 
ist. 
 
(2) Zusätzlich zu dem Zeugnis erhält der Kandidat bzw. die Kandidatin die Urkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Bachelor-Grades be-
urkundet. Die Urkun-de wird durch die Dekanin bzw. den Dekan unterzeichnet und 
mit dem Siegel der Universität Hamburg versehen. Auf Antrag des Prüflings wird der 
Urkunde zusätzlich eine englischsprachige Übersetzung beigefügt. 
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(3) Darüber hinaus stellt der Prüfungsausschuss ein Diploma-Supplement, ein-
schließlich einer ausführlichen Studienverlaufs- und Leistungsdokumentation 
(Transcript of Records) aus. 
 

§ 21 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung, Behebung von Prüfungsmängeln 
Waren die Voraussetzungen für die Ablegung einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Beste-
hen der Prüfungsleistung geheilt. Hat der Prüfling vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
dass er die Prüfungsleistung ablegen konnte, so kann die Prüfungsleistung für „nicht 
ausreichend“ (5,0) und die Bachelorprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. § 17 
Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakten 
Bis zu einem Jahr nach Abschluss der einzelnen Modulprüfungen wird vom Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag des Prüflings in angemes-
sener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten und die Prüfungsprotokolle gewährt, soweit diese nicht bereits ausge-
händigt worden sind. 
 
§23 
Inkrafttreten 
1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Genehmigung durch das Präsidium 
in Kraft. Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr Studium zum Wintersemester 
2013/ 2014 in einem der reformierten Bachelor-Studiengänge aufnehmen, in denen 
der ABK- Bereich durch den Optionalbereich ersetzt wird, deren Fachspezifische 
Bestimmungen sich auf diese Prüfungsordnung beziehen und die ab dem Winter-
semester 2013/ 2014 in Kraft treten 
 

Fachspezifische Bestimmungen B.A. Katholische 
Theologie im Nebenfach 
     
Hinweis: Aktuelle Amtliche Fassungen finden Sie im Netz unter: 
 https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzun-
gen/pruefungs-studienordnungen/geisteswissenschaften.html 
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